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Zitat von Kauri

Gilt dies auch an BKs in NRW?

Der notwendige Grad der Beaufsichtigung richtet sich immer nach Alter, Zusammensetzung
und Verhalten einzelner Lerngruppen. Man wird insofern an die nötige Beaufsichtigung einer
vollen KIasse pubertierender 14- bis 15-jähriger andere Anforderungen stellen müssen als z.B.
an einen kleinen Kurs von Volljährigen in der Sek II.

Soweit ich das überblicke, habt ihr am BK aber auch die erstgenannte Altersgruppe bereits
teilweise vorhanden, oder? Dann dürfte da grundsätzlich kein anderer Maßstab gelten.
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